
Notarbescheinigung

nach § 181 Abs. 1 S. 2 AktG

Zu dem nachstehend wiedergegebenen Wortlaut der Satzung beschei
nige ich, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem
Hauptversammlungsbeschluss vom 1. Dezember 2017 (URNr.
3216/2017-L des Notars Prof. Dr. Oswald van de Loo) zu Tagesord
nungspunkt 9, über die änderungen der Satzung und die unveränder
ten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten
Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Dresden, 7. März 2018

0. van de Loo L.S.

Prof. Dr. Oswald van dc Loo,

Notar



HECKSCHEN & VAN DE LOO Notare

Satzung der

niiio finance group AG

Allgemeine Bestimmungen

1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

niiio nance group AG

(2) Sie hat ihren Sitz in Görlitz.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bun
desanzeiger.

(5) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere dürfen auch im
Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.

2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit auf folgenden Geschäfts-
feldern:

a) Konzeption, Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen,

b) Betrieb von Internet-Plattformen,

c) Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten Dritter,

d) sonstige nicht erlaubnis- oder lizenzpflichtige Dienstleistungen für
Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die
dem Gegenstand des Unternehmens dienen. sie kann ihren Gegenstand
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ganz oder teilweise auch mittelbar durch verbundene Unternehmen ver

wirklichen.

Grundkapital und Aktien

3 Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 11.105.000,00 (in Worten:

Euro elf Millionen einhundertfünftausend). Es ist eingeteilt in 11.105.000

auf den Namen lautende Stückaktien.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit

bis zum 30. November 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.552.500,00 durch Ausgabe von

bis zu 5.552.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Der Vor

stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der

Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft

an der Börse gehandelt werden (einschließlich Freiverkehr bzw. Nach-

• folger dieses Segments), die Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals

nicht übersteigt, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft glei

cher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der 203 Abs.
1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen wei

teren Voraussetzungen von 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf

den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der

auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermäch

tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entspre

chender Anwendung des 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. ver

äußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist.
Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabepreis bei der Übernahme

der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Ver

pflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren
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von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der
Betrag, ler von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unter
nehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. Patenten, Marken oder
hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sons
tigen Sacheinlagen; oder

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. —

pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften
ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand
lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht
zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite
ren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitaler
höhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt,
zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 186 Abs. 5 AktG von einem
IKreditinstitut oder einem nach 53 Abs. 1 Satz 1 oder 53 b Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpifichtung übernom
men werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital
2017 abzuändern.

(3) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis
zu 5.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnbe
rechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie
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(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die
von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen
aufgrund des in der Hauptversammlung vom 1. Dezember 2017 ge
fassten Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben wurden, von ihrem
Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft
sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugstechte aus diesem Be
dingten Kapital 2017 zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpifichteten Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit
Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren
nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptver
sammlung vom 1. Dezember 2017 gefassten Ermächtigungsbeschlus
ses ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die
Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch bzw. Bezugsrechte aus
diesem Bedingten Kapital 2017 zu bedienen.“

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs
beschlusses der Hauptversammlung vom 1. Dezember 2017 mindestens 80
% des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den
letzten 10 Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes
über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsaktion im
XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der
Deutschen Börse AG besdmmten Nachfolgesystem oder, sofern ein XE
TRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Bör
se, an der in diesen 10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der
Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor der Beschlussfassung des
Vorstandes über die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter
Berücksichtigung der Anpassungen gemäß der im Beschluss der genannten
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 bestimmten Verwässe
rungsschutzregeln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus Bedingten Kapital 2017
abzuändern.
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§ 4 Aktien

(1) Die Aktien lauten auf den Namen.

(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneue
rungsscheine bestimmt der Vorstand.

(3) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge
schlossen.

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne
Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern.

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien
abweichend von 60 AktG geregelt werden.

(6) Die Gesellschaft führt ein elektronisches Aktienregister. Die Aktionäre ha
ben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister, soweit es sich um
natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburts
datum und soweit es sich um juristische Personen oder (teil-) rechtsfähige
Gesellschaften handelt, ihren Namen oder ihre Firma, ihren Sitz und ihre
Geschäftsanschrift sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen
Aktien der Gesellschaft und — sofern vorhanden — ihre elektronische Post-
adresse anzugeben. Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien demjenigen,
der als Inhaber im Aktienrgister eingetragen werden soll, auch gehören.

Vorstand

§ 5 Zusammensetzung, Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der
Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann ei
nen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenen Vorsitzenden
des Vorstands ernennen sowie stellvertretende Vorstandsmitglieder bestel
len.
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(2) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der
insbesondere die Geschäfte festgelegt werden, zu deren Vornahme die Zu
stimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist.

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, im Falle
seiner Verhinderung, die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, den
Ausschlag.

6 Vertretungsmacht

(1) Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied allein vertreten, wenn
der Vorstand nur aus einer Person besteht oder der Aufsichtsrat ein Vor
standsmitglied zur Einzelvertretung ermächtigt hat. Ansonsten wir die Ge
sellschaft durch zwei Torstandsmitglleder oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder von dem
Verbot der Mehrfachvertretung gemäß 181 2 Alternative BGB befreien;
112 AktG bleibt unberührt.

Aufsichtsrat

§ 7 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und gegebenenfalls deren Ersatzmit
glieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürzere
Amtszeit beschließen. Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds erfolgt, soweit die Haupt
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versammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für
den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmit
glied bestellt werden, das in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Auf
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein
Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten
Aufsichtsratsmitglieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger für das
ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt
durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu
richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wo
chen auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Der Vorsitzende des Auf
sichtsrats oder im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats sein Stellvertreter — kann einer Verkürzung der vorge
nannten Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Nie
derlegungsfrist zustimmen.

8 Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht,
soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer
Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. Die Wahl soll im Anschluss an die
Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden
sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.

9 Geschäftsordnung, Änderungen der Satzungsfassung

(1) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
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(2) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen,
die nur die Fassung betreffen.

§ 10 Einberufung

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Ver
hinderung von seinem Stellvertreter unter Einhalmng einer Frist von vier
zehn Tagen in Textform (schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) einberu
fen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Ein
ladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen
kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist abkürzen und mündlich oder
fernmündlich einberufen.

(2) In der Einladung sind die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzugeben.
Ergänzungen der Tagesordnung müssen, falls nicht ein dringender Fall eine
spätere vfitteilung rechtfertigt, bis zum siebten Tag vor der Sitzung mitge
teilt werden.

(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Er
messen auffieben oder verlegen.

11 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat ist beschluss fähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnehmen.

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Der Vorsitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Ab
stimmung.

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst.
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfas
sung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen, dass sie schriftli
che Stimmabgaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen.

07.03.2018 / niiio finance AG 1-1V 12/2017 / Satzungsneufasung 02/2018 zu TOP 9



Seite 9 HECKSCHEN & VAN DE LOO Notare

(4) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Anordnung des Vorsit
zenden auch in einer Telefon- oder Videokonferenz, durch mündliche,
fernmündliche, schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben,
oder in einer Mischform hieraus, auch kombiniert mit einer Präsenzsitzung,
erfolgen. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden ange
ordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. Solche Beschlüsse wer
den vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugelei
tet.

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Nieder
schriften zu fertigen, vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und jedem Auf
sichtsratsniitglied zuzuleiten, sofern nicht bereits nach Absatz Satz 3 ein
Protokoll anzufertigen ist.

(6) Willenserklärungen des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von
dem Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter
abzugeben.

12 Vergütung des Aufsichtsrats

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab Beginn des Geschäftsjahres
2016 eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergü
tung in Höhe von EUR 2.500,00: Hiervon abweichend erhält der Vorsit
zende des Aufsichtsrats eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR
5.000,00 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 3.750,00.

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen
Jahres angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig entsprechend der
Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.

(3) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats ihre Auslagen
und die auf ihre Vergütung zu entrichtende Umsatzsteuer.
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Hauptversamnilung

13 Ort, Einberufung, Fristen und Termine

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz von Toch
tergesellschaften oder Niederlassungen der Gesellschaft, am Sitz einer deut
schen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000
Einwohnern statt.

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor dem Tag der Hauptver
sammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Haupt
versammlung sind nicht mitzurechnen.

(3) Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberech
net werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verle
gung von einem Sonntag, einem Samstag oder einen Feiertag auf einen zeit
lich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht.
Die 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden.

14 Teilnahmerecht und Stimntrechtsvertretung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der
Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversamm
lung in Textform ( 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache an
gemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. In der Einberufung kann eine
kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Ertei
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
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gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform ( 126 b BGB). Die
Einzelheiten für die Bevollmächtigung werden zusammen mit der Einberu
hing der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichte
rung von der Textform bestimmt werden kann. 135 AktG bleibt unbe
rührt. Haft die Gesellschaft Stimmrechtsvertreter benannt und werden diese
Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, kann
die Vollmacht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in jeder von der
Gesellschaft zugelassenen Weise erteilt werden.

(3) Mitteilungen der Gesellschaft nach 125 Abs. 1 AktG, die durch Kreditin
stitute, die am einundzwanzigsten Tag vor der Hauptversammlung für Ak

tionäre Aktien der Gesellschaft in Verwahrung haben, nach § 128 Abs. 1
AktG an die betreffenden Aktionäre zu übermitteln sind, werden aus
schließlich in elektronischer Kommunikation übermittelt. Mitteilungen der
Gesellschaft nach 125 Abs. 2 AktG an Aktionäre können ausschließlich
im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt werden, soweit der
Gesellschaft entsprechende Kontaktdaten des Aktionärs bekannt sind und
dieser nicht widerspricht.

15 Leitung der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf
sichtsrats. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichts
ratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert
und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptver
sammlung der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall dessen
Verhinderung, das weitere Mitglied des Aufsichtsrats.

(2) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesord
nung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen.
Er bestimmt Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Er ist ermäch
tigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu be
schränken.
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16 Übertragung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung darf der Öffentlichkeit in Ton und Bild über elekt
ronische oder andere Medien übertragen werden.

(2) Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung des Auf
sichtsrats sowie während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter.

(3) Soll eine Übertragung erfolgen, so ist hierauf sowie auf die weiteren Einzel
heiten in der Einladung zur Hauptversammlung hinzuweisen.

§ 17 Beschlussfassung

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversanmilung bedürfen der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes
vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht
durch Gesetz etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, die einfache
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals.

J ah.resabschluss, Gewinnverwendung,
ordentliche Hauptversammlung

18 Jahresabschluss

Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den
Lagebeticht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich nach
der Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Gleiches
gilt für einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht, soweit deren Auf
stellung gesetzlich vorgeschrieben ist. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichts
rat einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.
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19 Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahres über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Auf
sichtsrats, über die Te1wendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des Ab
schlusspi-üfers (ordentliche Hauptversammlung).
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